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Regeste

Reisedokumente für ausländische Personen (Übriges)

Erwägungen

E. 1.1
Verfügungen der Vorinstanz betreffend Reisedokumente und Bewilligungen zur
Wiedereinreise sind mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbar (vgl. Art.
31 ff. VGG; Art. 5 VwVG; Art. 59 AIG (bis zum 31. Dezember 2018 Ausländergesetz
[AuG] und Art. 1 RDV).

E. 1.2
Das Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem
VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG).

E. 1.3
Der Beschwerdeführer ist als Verfügungsadressat zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs.
1 VwVG). Die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen sind ebenfalls erfüllt (Art. 50 und 52
VwVG).

E. 1.4
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet in der vorliegenden Angelegenheit endgültig
(Art. 83 Bst. c Ziff. 6 BGG).

E. 2
Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann vorliegend die Verletzung von
Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, die unrichtige
oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes sowie die
Unangemessenheit gerügt werden (Art. 49 VwVG). Das Bundesverwaltungsgericht wendet
das Bundesrecht von Amtes wegen an. Es ist gemäss Art. 62 Abs. 4 VwVG an die
Begründung der Begehren nicht gebunden und kann die Beschwerde auch aus anderen als
den geltend gemachten Gründen gutheissen oder abweisen. Massgebend ist grundsätzlich
die Sachlage zum Zeitpunkt seines Entscheides (vgl. BVGE 2014/1 E. 2).

E. 3
Die streitige vorinstanzliche Verfügung datiert vom 9. November 2018. Die einschlägigen
Verordnungsbestimmungen haben sich seither inhaltlich nicht geändert, weshalb sie in der
aktuell gültigen Fassung zitiert werden.

E. 4



Einer vorläufig aufgenommenen Person kann ein Pass für eine ausländische Person
abgegeben werden, wenn sie schriftenlos ist und das SEM ihr eine Rückreise in die Schweiz
nach Art. 9 RDV bewilligt (Art. 59 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 4 Abs. 2 Bst. b RDV). Gemäss
der Legaldefinition von Art. 10 Abs. 1 RDV gilt eine ausländische Person als schriftenlos,
wenn sie keine gültigen Reisedokumente ihres Heimatstaates besitzt und wenn von ihr nicht
verlangt werden kann, dass sie sich bei den zuständigen heimatlichen Behörden um die
Ausstellung oder Verlängerung eines Reisedokuments bemüht (Bst. a), oder wenn für sie
die Beschaffung von Reisedokumenten unmöglich ist (Bst. b).

E. 5
Vorliegend ist zu prüfen, ob die Vorinstanz die Schriftenlosigkeit des Beschwerdeführers -
als unabdingbare Voraussetzung für die Ausstellung eines schweizerischen
Ersatz-Reisedokuments - zu Recht verneinte, und davon ausging, es sei ihm möglich und
zumutbar, ein Reisedokument bei den zuständigen heimatlichen Behörden zu beschaffen.

E. 6.1
Gemäss Art. 10 Abs. 3 RDV kann die Kontaktaufnahme mit den zuständigen Behörden des
Heimat- oder Herkunftsstaates namentlich von schutzbedürftigen und asylsuchenden
Personen nicht verlangt werden. Personen, welche - wie der Beschwerdeführer - aufgrund
der Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs vorläufig aufgenommen wurden, kann die
Kontaktaufnahme für die Beantragung von Reisedokumenten hingegen grundsätzlich
zugemutet werden (vgl. Art. 10 Abs. 3 RDV sowie Urteile des BVGer F- 1906/2018 vom 8.
April 2019 E. 5.2 und F-51/2012 vom 24. November 2016 E. 5.5).

E. 6.1.1
Der Beschwerdeführer - der sich nach der Zusendung seiner beim SEM hinterlegten
syrischen Reisepapiere im Mai 2017 bereits mehrmals telefonisch an die syrische
Vertretung gewandt hatte (vgl. Sachverhalt Bst. B) - erachtet den Kontakt mit der
Vertretung im Hinblick auf sein exilpolitisches Engagement nunmehr als nicht mehr
zumutbar. Er macht dazu geltend, er habe an zahlreichen Demonstrationen gegen das
"Assad-Unrechts-Regime" teilgenommen, auf Facebook klar Stellung genommen gegen das
Regime und sei auch als Redner an Demonstrationen vor dem UNO-Gebäude in Genf
aufgetreten. Es sei ihm unverständlich, weshalb er als politisch dezidierter Gegner des
Assad-Regimes nicht als schriftenlos gelte. Er könne unmöglich auf die Botschaft gehen
und dort einen Pass beantragen. Dazu müsste er seine Identität offenlegen. Sollte nicht
sowieso bereits ein Dossier über seine Aktivitäten angelegt worden sein, so wäre es für die
Regime-Mitarbeiter ein leichtes, sein Facebook-Profil zu überprüfen und seine Familie in
der Heimat ihren Hass spüren zu lassen. Dieses Risiko könne er unmöglich eingehen
(Beschwerde vom 5. Dezember 2018). Mit Replik vom 21. Januar 2019 führt er weiter aus,
das SEM habe die weitere Entwicklung, die seit dem im Jahr 2017 ergangenen Urteil bis
heute eingetreten sei, nicht berücksichtigt. Er habe in dieser Zeit sein politisches
Engagement nochmals verstärkt. Auch in weiteren, an das Bundesverwaltungsgericht
gerichteten Schreiben verwies er auf sein exilpolitisches Engagement (BVGer act. 3 und
act. 8).

E. 6.1.2
In diesem Zusammenhang gilt es darauf hinzuweisen, dass das SEM das Asylgesuch des
Beschwerdeführers mit Verfügung vom 10. Dezember 2014 abwies (bestätigt durch das
Urteil des BVGer D-383/2015 vom 17. Januar 2017) und sich im Rahmen des



Mehrfachgesuchs nunmehr mit den aktuellen Vorbringen bezüglich der exilpolitischen
Tätigkeit und den ins Recht gelegten Beweismitteln eingehend auseinandersetzte. Das SEM
kam zum Schluss, sein politisches Engagement vermöge keine flüchtlingsrechtlich
relevante Gefährdung zu begründen (vgl. Verfügung vom 3. Oktober 2019). Eine dagegen
gerichtete Beschwerde wies das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 12. März 2020
ab (Verfahren D-5793/2019). Auch das Gericht hielt fest, das dargelegte exilpolitische
Engagement lasse nicht darauf schliessen, dass nunmehr seitens des syrischen Regimes ein
besonderes Interesse an der Person des Beschwerdeführers bestehe (vgl. E. 6.2 ebenda).

E. 6.1.3
Diesen Ausführungen gilt es zu folgen, zumal im vorliegenden Verfahren - wie es bereits
das SEM in seiner Vernehmlassung vom 31. Dezember 2018 geltend machte - kein Raum
für eine selbständige Prüfung von Nachfluchtgründen besteht (vgl. auch Urteil des BVGer
F- 8387/2015 vom 12. Juni 2017 E. 4.2. m.H.). Vor diesem Hintergrund ist vom
Beschwerdeführer eine Kontaktnahme mit seiner Heimatvertretung im Hinblick auf die
Beschaffung von Reisedokumenten (auch weiterhin) zu verlangen.

E. 6.2
Schliesslich kann nicht davon ausgegangen werden, die Beschaffung eines
Reisedokumentes sei für den Beschwerdeführer unmöglich im Sinne von Art. 10 Abs. 1
Bst. b RDV. Gemäss den Ausführungen im Gesuch um Ausstellung eines Passes vom 10.
September 2018 hatte der Beschwerdeführer seine Heimatvertretung mehrmals telefonisch
kontaktiert (SEM act. 1/2). Abgesehen vom Umstand, dass er weder Zeitpunkt noch
Häufigkeit der Kontaktaufnahme dokumentierte - worauf bereits die Vorinstanz in ihrer
Verfügung vom 9. November 2018 hinwies -, ist, selbst wenn eine Kontaktaufnahme
stattgefunden hätte, ohnehin noch nicht von einer offensichtlichen Weigerung der syrischen
Behörden auszugehen, ihm einen Reisepass auszustellen (vgl. dazu Urteil des BVGer
F-499/2018 vom 23. Mai 2019 E. 5.2 m.H.). Oftmals ist es unumgänglich, persönlich bei
der heimatlichen Vertretung vorzusprechen, da schriftliche Interventionen oder
Telefonanrufe regelmässig nicht zum gewünschten Ziel führen. Zum heutigen Zeitpunkt
kann somit aufgrund der bestehenden Akten nicht davon ausgegangen werden, der
Beschwerdeführer habe alles unternommen, um in den Besitz eines heimatlichen
Reisedokuments zu gelangen. Damit ist auch das Erfordernis der Unmöglichkeit der
Beschaffung von Reisedokumenten gemäss Art. 10 Abs. 1 Bst. b RDV nicht als erfüllt zu
betrachten. Abschliessend gilt es darauf hinzuweisen, dass es dem Beschwerdeführer
offensteht, in einem neuen Gesuch bei der Vorinstanz die Abgabe eines Passes für eine
ausländische Person zu beantragen, sollten seine Bemühungen, die schriftlich zu belegen
wären, nicht zur Ausstellung eines heimatlichen Reisepapiers führen.

E. 7
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass aktuell keine hinreichenden Umstände vorliegen,
aufgrund derer der Beschwerdeführer als schriftenlos im Sinne von Art. 10 Abs. 1 RDV
anzusehen wäre. Somit fehlt es an einer unabdingbaren Voraussetzung für die Ausstellung
des beantragten Passes für eine ausländische Person.

E. 8
Aus diesen Erwägungen folgt, dass die angefochtene Verfügung im Lichte von Art. 49
VwVG nicht zu beanstanden ist. Die Beschwerde ist daher ab-zuweisen.



E. 9
Demzufolge wären die Kosten des Verfahrens grundsätzlich dem Beschwerdeführer
aufzuerlegen (vgl. Art. 63 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 1 ff. des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE,
SR 173.320.2). Da das Bundesverwaltungsgericht mit Zwischenverfügung vom 9. Januar
2019 dem Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege gemäss Art. 65 Abs. 1
VwVG stattgab, ist auf die Erhebung von Kosten zu verzichten. (Dispositiv nächste Seite)
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